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Marktgemeinde         lfd.Nr.  24 

Michelhausen  

Protokoll  
über die  

Sitzung  des Gemeinde rat es 

am Dienstag , den 19.03.2024 , im  Gemeindeamt Michelhausen  

Beginn:  19:00 Uhr     Die Einladung erfolgte am 14.03.2024 

Ende:  19:55 Uhr     durch Kurrende.  

 

anwesend waren : 

Bürgermeister:  Bernhard Heinl  

Vizebürgermeister:  Eduard Sanda  

GGR  Maria Burchhart  GGR Sabine Figl 

GGR Bernhard Heinreichsberger  GGR Daniela Schodt  

GR Sylvia Aichinger  GR Bernhard Baumgartner  

GR Luca Hüttinger  GR Walter Herzog  

GR Helmut  Kohl GR Mag. Reinhard Ossberger  

GR Josef Ott GR Helmut Schuster  

GR Michael Vogler   

GGR Mag. Gerald Fröhlich  GR MMag. Sabine Schreiner  

GR DI (FH) Silvia Eiletz GR Christian Laistler  

  

GR Andreas Michal   

 

anwesend war außerdem :  

Mag. Astrid Trettenhahn als Schriftführerin  

entschuldigt abwesend waren:  

GR  Mag. Christoph Wohlmuther   

 

nicht entschuldigt abwesend waren:  

  

 

Vorsitzender:  Bürgermeister Bernhard Heinl  

 

Die Sitzung war öffentlich.  

Die Sitzung war beschluss fähig  
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Tagesordnung  

1) Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 

28.11.2023 

2) Bericht des Prüfungsausschusses  

3) Änderung der Eröffnungsbilanz 2020  

4) Rechnungsabschluss 2023  

5) Energieförderung  

6) Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates  

7) Vergabe des Zweckzuschusses des Bundes für die Finanzierung der 

ɊGebührenbremseɈ 

8) Auftragsvergabe schulische Nachmittagsbetreuung (Ergänzung ɀ Brandmelde - und 

Rauchmeldeanlage)  

9) Ausbau der Kinderbetreuungsplätze  

10) Beitragsgemeinschaft ɀ Güterweg Michelndorf, Tal weg  

11) Strategieplan Kleinregion Tullnerfeld 2023 -2027 

12) Förderung für Notstromaggregat des Roten Kreuzes, Bezirksstelle Atzenbrugg -

Heiligeneich  

13) Verkauf der Teilfläche 1 (25 m²) des Grundstückes Nr. 1955 der KG Atzesldorf 

(öffentliches Gut) laut Teilungsplan d er Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 

12901, vom 08.11.2023  

14) Entwidmung der Teilfläche 1 (25 m²) des Grundstückes Nr. 1955 der KG Atzesldorf 

aus dem öffentlichen Gut laut Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT -

GmbH, GZ 12901, vom 08.11.2023  

15) Löschung d es Wiederkaufsrechts betreffend Liegenschaft EZ 437 KG Michelhausen 

(Helga und Ernst Weiss)  

16) Personalangelegenheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit  

 

 

Verlauf der öffentlichen Sitzung  

Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit fest 

und eröffnet die heutige Sitzung.  

  



Sitzung des Gemeinderates am 19.03.2024  
 

3 
 

Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung  

 

Der Bürgermeister  stell t den Antrag, die Tagesordnung der heutigen Sitzung um 2 

Punkte zu erweitern und diese dem Punkt 16) unter Aus schluss der Öffentlichkeit 

vorzuziehen:  

Punkt 16) neu  

Auflösungs - und Abtretungsvertrag mit Gebrüder Haider Immobilien GmbH  

 

Punkt 17) neu  

Werkvertrag mit PVZ Tullnerfeld  

 

Eine Begründung erfolgt mündlich.  

 

Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages:  

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird in beiden Punkten zugestimmt.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages:  

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird zugestimmt.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr. 1 

Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 

28.11.2023  

 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 28.11.2023 

keine Einwände erhoben wurden.  

 

Das Protokoll gilt daher als genehmigt.  
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Tagesordnungspunkt Nr. 2 

Bericht des Prüfungsausschusses  

 

Der Bürgermeister erteilt für diesen Tagesordnungspunkt Herrn GR Christian Laistler das 

Wort. Dieser bringt folgenden schriftlichen Bericht über das Ergebnis der Prüfung am 

12.03.2024 dem Gemeinderat zur Kenntnis.  

 



Sitzung des Gemeinderates am 19.03.2024  
 

7 
 

 



Sitzung des Gemeinderates am 19.03.2024  
 

8 
 

 
 

Der Bürgermeister stellt fest, dass die Verminderung bei den Rücklagen mit 

Zahlungsmittelreserven lediglich ɚ 80.634,34, die Verminderung der Rücklagen ohne  

Zahlungsmittelreserve ɚ 541.893,07 und somit insgesamt ɚ 622.527,41 beträgt. 

 

Der Bericht wird seitens des Gemeindera tes zur Kenntnis genommen.  
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Tagesordnungspunkt Nr.  3 

Änderung der Eröffnungsbilanz 2020  

 

Der Bürgermeister berichtet, dass in der Eröffnung sbilanz 2020 nicht alle Grundstücke 

korrekt erfasst wurden, zum Teil aufgrund eines Fehlers beim Überspielen der Daten 

durch die Gemdat, zum Teil aufgrund der Neuschaffung von Grundstücken im Zuge der 

Kommassierung. Er legt nachstehende Aufstellung der Grun dstücke vor, die aus der 

Eröffnungsbilanz zu entfernen sind, eine Aufstellung der Grundstücke, deren Fläche zu 

korrigieren ist sowie eine Aufstellung der Grundstücke, die nachzuerfassen sind.  

Die erstmalige Eröffnungsbilanz ist daher insofern zu ändern (§  38 Abs. 8) als die Summe 

des Nettovermögens um ɚ 425.756,75 zu erhöhen ist und der Saldo der Eröffnungsbilanz 

somit ɚ 8.815.478,74 beträgt. 
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Antrag des Gemeindevorstandes : 

 

Der Gemeinderat möge die Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz 2020 in der Form 

beschließen, dass die Summe des Nettovermögens um ɚ 425.756,75 zu erhöhen ist und 

der Saldo der Eröffnungsbilanz somit ɚ 8.815.478,74 beträgt. 

 

 

 

 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  4 

Rechnungsabschluss 2023  

 

Der Bürgermeister legt den Rechnungsabschluss 2023 vor und erläutert diesen.  

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 

 

Der Gemeinderat möge den Rechnungsabschluss 2023 beschließen.  

 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  5 

Energieförderung  

 

Der Bürgermeister erteilt dem Vorsitzenden des Wirtschaftsstrukturausschusses Herrn 

GGR Bernhard Heinreichsberger das Wort. Dieser verweist auf den Beschuss des 

Gemeinderates vom 28.11.2023 (TP 4), dass die am 23.06.2022 beschlossenen Richtlinien 

des Gemeinderates für die Förderung der Nutzung alternativer Energien in der 

Marktgemeinde Michelhausen mit 31.12.2023 ausgesetzt werden und  vom 

Wirtschaftsstrukturausschuss nach Feststehen der Förderkulisse auf Bundes - und 

Landesebene vom Wirtschaftsstrukturausschuss neu ausgearbeitet werden sollen.  

 

Er berichtet, dass der Wirtschaftsstrukturausschuss nunmehr in seiner Sitzung vom 

23.2.2024 aufgrund der aktuellen Änderungen in den Bundes - und Landesförderungen, 

die eine deutliche Erhöhung im Bereich der Energie - und Wärmegewinnung vorsehen, 

einstimmig entschieden hat, die Fördermittel für sämtliche Förderungen gem. § 4 der 

oben zitierten Richt linie:  

1. Förderung folgender Wohnraumheizungen:  

- Kesseltausch von Öl auf nachwachsende Rohstoffe  

- Neuerrichtung einer Heizanlage mit nachwachsenden Rohstoffen/Biomasse  

- Errichtung einer Wärmepumpe  

- Fernwärmeanschluss an biogene Fernheizwerke  

2. Errichtung von Photovoltaikanlagen/Speicher  

3. Errichtung von Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und Zusatzheizung  

bis Ende des Jahres 2024 auszusetzen. Für das Jahr 2025 wird rechtzeitig neu beraten und 

entschieden werden.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 

 

Der Gemeinderat möge dem Vorschlag des Wirtschaftsstrukturausschusses folgen und 

die Aussetzung sämtlicher  Förderungen gem. § 4 der Richtlinie  des Gemeinderates für die 

Förderung der Nutzung alternativer Energien in der Marktgemeinde Michelhausen (siehe 

oben) für das gesamte Jahr 2024 beschließen.  

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  

  



Sitzung des Gemeinderates am 19.03.2024  
 

21 
 

Tagesordnungspunkt Nr.  6 

Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates  

 

Der Bürgermeister verweist auf die Novelle zum NÖ Landes - und Gemeindebezügegesetz 

1997 i.d.F. LGBl. Nr. 36/2023 und die neuerliche Novelle i.d.F. LGBl. Nr. 17/2024, wonach 

anstelle der gesetzlich vorgegebenen monatlichen Entschädigung wieder Sitzungsgelder 

für die Mitglieder des Gemeinderates fest gelegt werden können.  

Er legt folgenden Kostenvergleich vor:  
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Antrag des Gemeindevorstandes : 

 

Der Gemeinderat möge aufgrund § 26 Abs. 9 in Verbindung mit § 18 und § 15 Abs. 4 des 

NÖ Landes- und Gemeindebezügegesetzes 1997, LGBl. 0032 -0 in der Fassung LGBl. 

17/2024 folgende  

Verordnung  
über die Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates  

 

beschl ießen: 

Den Mitgliedern des Gemeinderates gebührt anstelle der Entschädigung gemäß § 15 Abs. 

3 Z. 6 des NÖ Landes- und Gemeindebezügegesetzes 1997, LGBl. 0032 -0 in der Fassung 

LGBl. 17/2024, für die Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung ein Sitzungsgeld  in der 

Höhe von 4 % des Bezuges des Bürgermeisters.  

 

Diese Verordnung tritt mit 01.04.2024 in Kraft. Im Übrigen bleibt die Verordnung des 

Gemeinderates vom 26.05.2009 über die Bezüge der Mitglieder des Gemeinderates in 

Geltung.  

 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenom men.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig   
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Tagesordnungspunkt Nr.  7 

Vergabe des Zweckzuschusses des Bundes für die Finanzierung der 

ɊGebührenbremseɈ 

 

Der Bürgermeister berichtet über den Zuschuss des Bundes an die Länder zur 

Finanzierung einer Gebührenbremse und die Richtlinie des Landes NÖ für die Vergabe 

dieses Zweckzuschusses. 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 

 

Der Gemeinderat möge aufgrund § 35 Z. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 folgende  

Subventionsrichtlinie  

für die Vergabe des Zweckzuschusses des Bundes für die Finanzierung der 

ɊGebührenbremseɈ 

beschließen : 

 

ü Der Anteil der Marktgemeinde Michelhausen am Zweckzuschuss des Bundes beträgt  

ɚ 64.304, -. 

 

ü Dieser Betrag wird im Gebührenhaushalt 851 ɊAbwasserbeseitigungɈ als 

Mittelaufbringung dargestellt.  

 

ü Die Verteilung erfolgt nach der im Verhältnis zu zahlenden Gebühr ( Variante 2 - nach 

Anteil an Gebührenhöhe  - des § 3 Abs. 2 der Richtlinie der NÖ Landesregierung vom 

23.01.2024 über die Vergabe des Zweckzuschusses des Bundes für die Finanzierung 

der Gebührenb remse).  

 

ü Der Zweckzuschuss für jeden gebührenpflichtigen Haushalt berechnet sich wie folgt:  

Der Betrag von ɚ 64.304, - ist durch den Gesamtbetrag der Einnahmen an jährlichen 

Kanalbenützungsgebühren am Stichtag 1. Februar 2024 zu dividieren. Das Ergebnis 

bi ldet den Ausgangsbetrag.  

Der Zweckzuschuss für jeden gebührenpflichtigen Haushalt ergibt sich aus dem auf 2 

Kommastellen kaufmännisch gerundeten Produkt des Ausgangsbetrages und der für 

jeden gebührenpflichtigen Haushalt tatsächlich festgesetzten jährliche n Gebühr.  

64.304,00 /  849.572,42  = 0,07569 (Ausgangsbetrag)  

0,07569 X Gebühr pro Haushalt = Zweckzuschuss  

 

ü Der Zweckzuschuss ist bei den gebührenpflichtigen Haushalten im Laufe des 

Kalenderjahres 2024 im Wege einer Vorschreibung (Lastschriftanzeige) in Abz ug zu 
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bringen. Der Betrag ist auf der Vorschreibung (Lastschriftanzeige) mit dem Text 

ɊZweckzuschuss Gebühren 2024Ɉ auszuweisen. 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  8 

Auftragsvergabe schulische Nachmittagsbetreuung (Ergänzung ɀ Brandmelde - 

und Rauchmeldeanlage)  

 

Der Vizebürgermeister verlässt für die Behandlung dieses TP wegen Befangenheit den 

Raum. 

Der Bürgermeister berichtet, dass es aufgrund der Schaffung einer Zentralgarderobe im 

neuen Volksschulzubau für die schulische Nachmittagsbetreuung aus 

brandschutztechnischen Gründen notwendig wurde, eine Brandmeldeanlage mit TUS -

Anschluss und eine Rauchmeldeanlage zu installieren und legt dazu Rechnungen der Fa. 

Sanda Elektrik in der Höhe v on insgesamt ɚ 27.143,80 exkl. Mwst. vor.  

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 

 

Der Gemeinderat möge die Installation einer Brandmeldeanlage mit TUS -Anschluss und 

einer Rauchmeldeanlage im neuen Volksschulzubau für die schulische 

Nachmittagsbetreuung zum Prei s von insgesamt ɚ 27.143,80 exkl. Mwst. beschließen. 
 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  9 

Ausbau der Kinderbetreuungsplätze  

 

Der Bürgermeister verweist auf den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 

28.03.2023 TP 6 über den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und teilt mit, dass die 

beschlossene Erweiterung für das Kindergartenjahr 2024/25 folgendermaßen 

abzuändern ist, um allen 2 -jährigen Kindern einen Platz zur Verfügung stellen zu k önnen:  

o Einrichtung und Betrieb  eines 2-gruppigen NÖ Landeskindergartens in Pixendorf, 

Fuchsenstraße 7 (eingemietet in einer derzeit in Bau befindlichen Wohnhausanlage)  

o Einrichtung und Betrieb  einer 2 -gruppigen Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder 

im Alter  von 1 bis 2 Jahren in Pixendorf, Rebhuhnstraße 4 (eingemietet in einer 

derzeit in Bau befindlichen Wohnhausanlage)  

o Erweiterung des NÖ Landeskindergartens Michelhausen III von 3 auf 5 

Gruppen, wobei die beiden neuen Gruppen als Kleinkindgruppen für Kinder 

von 2 bis max. 3 Jahren geführt werden  (die derzeit hier betriebene 2 -gruppige 

Tagesbetreuungseinrichtung übersiedelt nach Pixendorf)  

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 

 

Der Gemeinderat möge den Grundsatzbeschluss fassen, die Kinderbetreuungsplätze der 

Marktgemeinde Michelhausen wie oben beschrieben zu erweitern.  

 

 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr.  10 

Beitragsgemeinschaft ɀ Güterweg Michelndorf, Talweg  

 

Der Bürgermeister berichtet, dass das  2012 beschlossene Güterwegeprojekt KG 

Michelndorf, Talweg, fortgesetzt werden und den auf nachstehender Darstellung 

ersichtlichen Bereich erfassen soll. Dazu soll eine Beitragsgemeinschaft gem. § 17 NÖ 

Straßengesetz gegründet werden.  

 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes : 

 

Der Gemeinderat möge den Grundsatzbeschluss fassen, dass zur Sanierung des oben 

dargestellten Güterweges in der KG Michelndorf der Gründung einer 

Beitragsgemeinschaft gem. § 17 NÖ Straßengesetz zugestimmt wird, wobei die 

anfallenden Ko sten zu 50 % vom Land NÖ, zu 30 % von der Gemeinde und zu 20 % von 

den Anliegern getragen werden sollen.  
 

 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen.   

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  

  


